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I. Als Ergebnis eines von der Thyssen-Stif­
tung gelörderten Forschu ngsprojektes vorge­
legt , wollen die hier anzuuigenden Bände 
"nüchtern zwar, aber doch mit dem Mut, 
ungern Gehönes zu sagcn~ (KlappenteXl Bd. 
1), der Frage nachgehen, ob die westlichen 
Demokratien noch in der Lage sind, die sie 
konh-oluierenden gesellschaftlichen Proble­
me zu bewältigen . Dabei deutet der Unterti­
tel »Srudien zu ihrer Problematisierung. be­
reits an, daß es um Regierbarkeit im Sinne 
eines gefährdeten oder aber bereits verloren 
gegangenen und nun zu restituierenden Zu­
standes gehl. Thema ist daher die Beschrei­
bung, die Analyse und auch die Therapie 
derjenigen Phänomene, die die Industriescaa­
ten des Westens zunehmend in den Stand der 

Vnregierbarkeit führen. 
Mit der Frage nach der K";senhaftigkeit der 
kapitalistischen IndustriegeseUschaft nimme 
sich der durchweg konservative AULOrenkreis 
eines Themas an, das i Il der Vergangenheie als 
Domäne der Linken gelten kOßl1Ce. Aller­
dings mit einem entscheidenden Unrer­
schied: problematisierte die Linke vomehm­
lieh die Krisenhaftigkeit der kapitalisti ~chen 

Okonomic. deren Bedeutung für die T rans­
formation der bestehenden in eine qualitativ 
andere G~ellschah ~um Thema wurde, un­
tersuchen die Regierbarkeitstheoretiker bei 
weitgehender Vernachlässigung des Wirt­
schaftsprozesses als eigenständigem Krisen­
faktor, welche Folgen die Ausbildung der 
politischen Massendemokratie für die Auf­
rechterhaltung einer gesellschaftlichen Ord­
nung auf der Grundlage gegensärzlicher In­
teressen haI. 

Dabei reduziert sich die Diskussion nicht auf 
cine gleichsam lIon rechts neu angestimmte 
LegitimirätSdeballc, obwohl weile Teile des 
Werkes so ve~t;l.ndcn werden können (s. 
Theodor Schieder, Bd . I, S. 40 ; Graf Kiel­
mansegg, Bd. 1, S. tl) fL); mehr noch gehl es 
um die beklagte Beschrankung exekuliver 
HandlungsspieJräume, wie dies Schieder tref­
fend formuliert hat: • Wer von Unregierbar· 
keil spricht., meint in erster Linie die fehlende 
H3ndlungsfreihcit der Exekutive, die von au­
ßen her oder von unten her eingeschränkt 

oder gar gdähmc ise« (Bd . I, S. 31)' 

Doch dieser Nenner ist noch zu klein, um die 
thematische Vielült beider ß~nde zu erfas­
sen . Die inhaltliche Ausuferung hat ihren 
Grund nicht nur in der stattlichen Annhl der 
AutOren und der z.uweilen recht speziellen 
nlemenStd]ung, sondern vor allem im Feh­
len einc.r Kernchcse, eines stimmig her3usge­
arbeiteten theoretischen GrundgerustcS, des­
sen Teilaspekte und Randgebiete von den 
Verfassern zu be:lrbeiten gewesen w::iren. 
StaU dessen wird eine bunte Palette von Krj ­

senphänomenen ausgebreitet, deren Zu sam­
rnenhang weiegehend unkhr bleibt : So för­
dern zwar die national und international 
ebenso wie die histOrisch ausgerichteten Ar­
beiten als auch die politologisch oder sozial­
geschichtlich argumentierenden Beiträge je 
bedrohlich scheinende Unregierbarkeitsa­

spekte zutage, doch insgesamt führt dies 
kaum über ein nur loscs Krisenszenario 
hinaus. 
Daher muß die Besprechung sich auf wenige 
Aufsätze beschränken, vernachlässigt werden 
insbesondere die Bciuäg.:, dic der Bedeutung 
der zunehmenden Internationalisierung für 
die Regierbarkeit des Nationalstaales gewid­
met sind . 
2 . Wilhelm H ennis' "Zur Begründung der 
Fragestellung. leitet den ersten Band mit ei­
ner Reihe prinzipieller Erwägungen ein. Die 
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Regierbarkeitsprobleme des modernen west­
lichen Staates ergeben sich ihm zu folge zu­
nachst daraus, daß das politische Gemeinwe­
sen nicht mehr .Herr der eigenen Lage. (S. 
15) sei: Die verstärkten Verschränkungen der 
Nationalstaaten untereinander lühnen dazu, 
daß an die Stelle von .AlItarkie und Souverä­
nität " ein _Input der Probleme .. (ebda.) trete ; 
die Probleme des einen StallteS werden auto­
matisch auch zu solchen der anderen. 
Jedoch: um so bedclltende Phänomene es 
sich bei der Atomkralt, dem internationalen 
Terror und der Mö(;!ichkeit der Auslöschung 
der menschlichen Gattung du reh diese selbst 
auch handelt, als letzdich entscheidendes 
Krisenmoment nennt Hennis den Umstand, 
daß die modemen Demokratien geistig ihr 
Zentrum verloren, gcnauer: ein eigencs nie 
besessen haben. 
Ein solches geisliges Zentrum, etwa in Form 
eines allgemein gültigen Staalsgedankens 
(z. B. der Idee einer vom FürsU'n Zu garantie­
renden guten Ordnung des Miuelalters) wird 
von der allgemeinen Freiheit des Denkens 
aufge:z.ehn; mit der .absoluten Freiheit und 
Gleichberechtigung aller Meinungen. ($. J 6) 
endällt ein alle Bü rger/U ntenanen an das 
Staatswesen bindendes Glied: Dem Staat ge­
genüber kann nun kritische Distanz emwik­
kelt werden. Im - an nichts als sich selbst und 
die eigene überzeugung gebundenen - freien 
Denken liegt heute nach Hennis das .krisen­
trächtigste Moment zukünftiger Entwick­
lung., da die ZukunftspTobleme - nur durch 
ein glflZ ungewöhnliches Maß von Diszipli­
nierung, Energie und Zucht bewältigt wer­
den können~ (ebda.). Zucht stall eigener 
Meinung, DiSLiplin anstelle kritischen Den­
kens : Solche dem venrauten Argumenta­
tionsarsenal des Konservatismus entstam­
menden Rezepte scheinen 'Zunächst nichts 
Ncues zu bringen. 
Bemerkenswert ist allerdings die wehhisto­
risch dimensionierte Begründung, mit der 
Hennis zu seiner These gelangt. 
Dem dcmokratischen Staat sei eigentümlich, 
daß er keine zent rale {dee produziere. die als 
Basis für das Verhältnis von Individuum und 
Staat dienen könnte; Demokratie selbSl habe 
keinen Inhalt : Zum Inhalt werde alles, was 
Mehrheitswille sei . Geistig lebe die Demo­
kutie daher von Restbestanden vormoderncr 
Zeiten, doch: •• Diese sind so gUt wie aufge­
braucht- (S. (6). Damit sei der Staat ~im 
Entscheidenden, in Herz und Seele der Bür­
ger, aul Sand gebaut. (ebda.). Er werde nUr 

mehr aJs Dienstleistungsbetrieb, nicht mehr 
als sittliche Macht mit der Kralt zur Setzung 
verbindlicher ethischer und moralischer 
Wene gesehen. 
Mehr noch: nicht nur im Verhältnis ;o,m 

Staat, auch im Menschen selbst habe eine 
verhängnisvolle Entwicklung stattgefunden : 
"die Zerstörung aller T r:lns.zendem.« (S. J 8). 
T ranszendefiL vermochte weltliche Herr­
schaft zu erleichtern, indem sie die Einhal­
lUng der religiös-sitrlichen Basisnormen ohne 
Zutun der Staatsgewalt gewährleistete. In ei ­
ner Zeit, in der Religion und Politik noch 

nicht 'Zwei klar voneinander geschiedene Be­
reiche w~ren, konme die sittliche Ordnung 
Basis und Rahmen der politischen bilden und 
den Bestand des Herrschahsgefüges absi­
chern. So unbestreitbar diescr Entlastullgs­
me<:hanismus heute endallen ist, so fragwür­
dig ist die daraus von Hennis für die politi­
sche Organisation ge-zogene Schlußfolge­
rung. Ihr zu/olge führt der aus der Verände­
rung der menschlichen Binnenstruktur resul­
tierende Mangel an verinnerlichten Wenen 
und unhinrerfragt übemommenen Verhal­
tensweisen zu versürktem politischen 
Druck, der das Defizit ausgleichen müsse. 
.Das Schwen ... drängt sich im modernen 
Staat mit Macht nach vorne" ($. 10): 
Hcnnis untersucht nicht, ob der okzidentale 
Rationalisierungsprozeß nieht gewllrverhin­
dcmde, stabilitätsverbürgende Mechanismen 
produziert hat, die an die Stelle der T rans­
zendenz treten. Sein Augenmerk gilt allein 
der Frage, wie direkte physische Gewalt als 
Herrschaftsinstrument weitgehend ausge­
schieden werden kann. Minel dazu isc das 
Recht: -Freiheitliche Politik gewährt in den 
Formen des Rechts die Kompetenz zur Er­
zwingung des Gehorsamsu (S. 21). 
Welche konkreten Auslormungen dieser 
ProgrammS3tz annehmen könnte, wird nicht 
näher erläuten; doch die AndeulUng. Gehor­
sam erzwingen zu können kann - auf dem 
Hintergrund des Gedankens, die individuelle 
Meinungsfreiheit werde zur Fessel des Regie­
rens - kaum etwOlS anderes bedeuten als die 
Propagierung eines autoritären Staatswesens 
des Rc:.:hts. Wenn es die veramwonungslose 
Vielfalt metaphysisch ungebundener Mei­
nungen und Lebensweisen ist, die den Ein­
zelnen so bedrohlich vom Staat entfremdet, 
kann nur die Reduktion dieser Vielfalt Regie­
ren im hergebrachten Sinne restituieren und 
so dem Staat wieder eine sittliche Krah ver­
leihen. 

227 
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.228 Hennis' Denunz.iation der Meinungsfreiheit 

als eines slaalsabträglichen SpeITgutes der 
neuzeirlichen Entwicklung und die bedau­

ernde Feststellung des Verlustes der Trans­
zendenz bilden zwei Seiten der gleichen Me­
daille : Beide M'lle wird gegen eine Entwick­

lung Slellung bezogen, die dazu führen 
könnte, daß der Mensch sich zum Subjekt 

seiner eigenen Geschichte mache. Das ver­
weist auf Hennis eigentliches Interesse: die 
Rekonsolidierung eines durch die .Kategorie 
des unverfügbaren Schicksals« (S. (8) zusätz­

lich abgesicherten staatlichen Herrschaftsan­
spruches, der von der positiven Zustimmung 

der Bürger weitgehend entkoppelt ist. 
In welch weitreichendem Ausmaß von einer 
Theorie, die zur Aufrechterhaltung von 

Herrschaft auf unhimerfragb:ue Wene re­
kurriert, zentrale V~rhssungsprinzipien be­
troffen werden, wird systematisch im Beitrag 
von Peter Graf Kielmansegg entfaleet. 

3. Kielmansegg will mit seinem Auf SalZ »De­
mokratieprinzip und Regicrbarkeit. (Bd. I, 

S. I [8-! B) einen Beitrag zur Emtabuisie­

rung der Demokratieprinzipien leisten. Er 
fragt, ob nicht das demokratische Prinzip 
selbst c1ie westlichen Demokratien in die 

Krise treiben könnte. Demokratie ist tradi­
tionell durch die Forderung nach Selbstbe-­

stimmung de~ Einzelnen geprägt. Mi, dieser 
nonnaeiven Prämisse laufen nach Kiclmln­
segg demokratische Verfassungsordnungen 
ständig Gefahr, .. in ein~ Daucrkonflikt mie 
dem utopischen Potential ihrer eigenen Legi­

timitätsformeln verwickelt zu werden. (S. 
1(2). In der konservativen Traditionslinie der 

Soziologie der Institutionen (Gehlen, 
Schelsky) scchend, siehe Kielmansegg die 
Oberlebensfrage des politischen Systems VOr­

nehmlich darin, ob es ihm gelingt, durch 
Inslituuonen und konsistente Kompetenuy­
srem~ verbindliche Entscheidungen zu pro­

duzieren und diese dem subjektiven An­
spruch auf Freiheit von Herrschaft behlrrlich 
entgegen zu halten. Durch das Demokratie­

prinzip wird die Verwirklichung dieses An­

spruchs prelcir: -Es gibt keine Fonn mensch­
lichen Zusammenlebens, es gibt keine Insti· 
tution, es gibt keine Verfassung, die man 

nicht 1m Postulat individueller Selbslbestim­
mung scheitern lassen könnte. (5 . 111). 

Die Gefährdung verbindlicher Enlschei­

dungspraxis durch das subversi ve leh, dessen 
Beziehung zum Slaal nicht durch treuever­

bürgende emotionale Zuwendung bestimmt 
ist, wird für KieLnansegg greifbar in der ver-

/assungsrechtlichen Umseuung des Selbstbe­
stimmungspostulats. Die M.ucime. Politik 
müsse auf Zusrimmung (-uneer der Bedin­
gung der Konkurrenz in a1lgcmeinen Wah­

len- (S. ! 31» gegründet Icin, verstärke die 
Erwartungshaltung der Biirger und vennin­
dere die Problemlösungsfähigkeit des politi­
schen Systems. Diesem Dilemma entspringen 

die UnregierbarkeitSphänomene. Die Vor­
hersage der konservativen Demokraeiekritik 

des J 9. J ahrhundercs. nach den Regeln der 
Dcmok ral;e lasse sich keines/alls regieren, 
hält Kielmansegg zwar für falsch, .jedcnfalls 

zunächst einm'lld (5. t 3 ). also nur unter dem 
Vorbehalt künftiger Erfahrungen. Die Politi­

ker müßten sich jedoch schon heute hier und 
da vom Zustimmungserfordernis ,emanzipie­
ren , und mit der -Freiheit zum Wagnis ver­
ancwortlichen Handelns. (ebd.) leben . 
Die ange5trebt~ Durchbrechung der Regeln 

demokratischer Entscheidungsfindung und 
Kielmanseggs AppcU zu einer Veran(Wor~ 

tungsethik, auf deren antidemokratische Im­

plikationen bereits im Zusammenhang mit 
Max Webers Konzept der plebiszitiiren Füh­
rerdemokratie hingewiesen wurde, sind not­

wendige Folge der von KieLnansegg schon in 
einer anderen Untersuchung aufgestellten 
These, »daß. wer Herrschaft allein und ganz 
auf Zustimmung gründet, die Anarchie pro~ 

klamiert.' . 
Mil dem Prinzip der Volkssouveränität, dem 
historisch wicheigsten Ver.iuch, Selbstbestim­

mung mit der Notwendigkeit verbindlicher 
Entscheidungen zu koordinieren, befaßt sich 

Kielmansegg gesondert. Er hält den Versuch 
für gescheitert : Aus der individuellen Auto­
nomie sei weder die Souveränitiit des Kollek­

tivs schlüssig zu entwickeln, noch sei plausi­
bel, wie eine gemeinsame Souveränität sich in 
die Mehrheitsregel verwandele. Auf diese 
wiederum könne keine Verfassung aufbauen 
(S. I [9/110) . Aus Kielm:mseggs apodikti­

scher Abhandlung erschließen sich die Pro­
bleme zwar selbsr bei assoziativer Leseart 
kaum - die Passagen zur Volkssouverarutät 

vermiueln aber einen guten Einblick in Me­
thode und Stil der Argumentalion . KieLnan­

segg behandelt die Idee der Volkssouver?ini­
läl wie ~ine juristische Norm. Demenrspre~ 
chend wird 7:ur methodischen Grundlage sei-

I Petn Grll Kiclm.nsegg, VoJkuouverinil't - eine 
Untersuchung der Bcdinguogen dcmokr:oli.chcr 
Legitimit~t. Som!:ar. '')n, S. 1)7- Dos Buch i<t 
die stark iiber.1Ibeitete Fas!Ung seiner Dumsüd­
ter Habi~l.1tionsschrill von '971. 
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ner Argumentation die _Auslegung und Prü­
fung der Nonnen«, die .Plausibilität der 
Norm als Norm.'. Historische Ideen werden 
so nid"U als geronnener Ausdruck sozialer 
Interessen, als Ergebnis historischer Ausein­
andersetzungen begriffen, sondern ve.rkom­
men zu Objekten einer wissenschaftlichen 

Untersuchung, deren innere Logik einer 
Obersatz-Untersalz-Mentalität eher ent­
spricht als der von Hennis einleitend gefor­
derten praktisch-geschichtlichen Sicht. Oder 
verlangt gerade diese Handlu ngsorießlierung 
in konservativer und weiterer Absicht, die 

Dynamik geschichwcher Emanzipationsfor­
derungen in der Sackgasse verwalteter Begrif­
fe enden zu lasse.n? 
Wenn K.ielmansegg Hennis' Skepsis gegen 
Selbstbestimmungsforderungen ins Prinzi­
pielle verlängen, ist er im Ansatz durchaus 
radikaJ, um im Ergebnis dann doch zu zau­
dern: Die durch sich selbst gefährdete Demo­
kratie lebt weiter in der Ambivalenz, die 
Zustimmung der Regierten zu benötigen, da­
durch aber zugleich ßeue Probleme zu schaf­
fen und die Lösung der alten zu erschweren 

(5. 13»). 
Kielmanseggs These vom StÖrfaktor Selbst­
bestimmung/Zustimmung wird von anderen 
Autoren der Sammelbände aufgenommen 
(z. ß. Ulrjch Matz, Der überforderte Staat, 

Bd. I, S. 82-tOl). 

Aber liegt dieser Position nicht ein Verständ­
nis der Funktion von Demokratie zugrunde, 
das dem politischen Koordinalensyslem des 
19. Jahrhunderrs verhaftet ist? Uneröru:rr 
bleibt, daß Zustimmungsprozcduren die Pro­
blemlösungsf:ihigkeit eines politischen Sy­
stems auch steigem können und der Verzicht 
auf sie Legitimarionskrisen provoziert. Zu­
slimmung nlch demokratischen Regeln ist in 
weiten Bereichen ein unverr.ichtbarer, Effek­
tivität gleichsam mitkonstlruierender Be­
standreil politischer Pr3Xis. Manche Gründe 
sprechen für die Vennurung, die Lösung von 
Problemen neuer Dimension bedürfe ver­
stärk! panizipatorischer Mechanismen, zu­
mindest doch der Schein-ParrizipationJ • Die 

, Ebend" S. 9, 151· 
Für soziol,!""tlich"" Verwaltungshanddn bat 
Clous Offe die These vertreten, der legak Ruio­
naliLätstypus sei ob.ol" geworden, '0 d..Jl die 
VerwaJrung in die Abhängigkeit von cmpi.r~<chcn 
Konsensprousscn gCtOlC (faJIs sie ihre L.,gitim.­
tion nich, ~u, tibulegalen OrdnungsvorsrelluD­
gen gewinnen wolle) (Ralionaliläukrilcrien und 
Funktion spro b lerne politisch-.dmini s trau ven 
Handeln" in: Le"iathan 3/74. S. Hl ff.). 

Symbolkrafr der Zustimmungsidee ist hoch; 
Demokralie ist der zentrale LcgitimationslO­
pos des 20. J ahrhunderrs - mag sie auch, wie 
ein kritischer Teil der Demokratiethe.oric 
eingewandt hat, zur Akklamation zugunsten 
VOn Entscheidungseliten verkümmen sein: 
Die Folgekosrcn eines Konzepts Tabuisic­
rung im Sinne von Kielmansegg bleiben un­
kalku!ierbar. Vielleicht sind sie langfristig 
höher, als mancher Konservative heute 
glaubt, der den EinübungseHekt symbol­
trächtiger gesellschaftlicher Verfahrenswei­

sen unterschätze. 

4. Den Kreis der KrisenfaklOren erweiten 
Friedrich H. Tenbruck (Bd. I, Grenzen der 
staatlichen Planung) mit seiner Kritik an der 
Planungsideologie der modemen Sozialwis­
senschaften. 
Der Idee der Planung verfallen, könnten de­
ren Verrreter nicht begreifen, daß _zur Re­

gierbarkeit des Staates das Wissel1. um das 
Unrcgierbare gehört« (5. (49); start dessen 
unternähmen sie den Versuch, möglichst die 
gesamte gesellschaftliche Entwicklung vor­
ausschauend wenn nicht zu lenken, so doch 
zumindest zU beeinflussen. 
Das Verwerfliche des Gedankens einer ganz 
und gar planbaren Welt (der zu Recht auch 
die Linke nicht unerschrocken läßt), liegt für 
Tenbruek nicht in der drohenden Zerstörung 
von Freiheitssphären, sondem in dem .Irr­
glauben«, ~daß es eine richtige und rational 
zu rechtfenigc.nde Politik geben müsse, wei­
che gehalten sei, die Gesellschaft ,akliv. und 
,innovativ. umzustrukturieren, anstalt, wie 
bisher, die gesellschaftlichen Strukturen und 
Prozesse als gegeben vorauszusetzen und 
sich auf korrigierende und kompensierende 
Interventionen ad hoc zu beschränken. (S. 
137). Vermirtels einer Planung, die nach Ten­
brucks Verständnis letztlich auch die Politik 
zu einer prognostizierbaren Größe macht, 
verliere diese .. den Spielraum und die Krm 
zur sachgerechten Entscheidung« (5. (38). 
Ober den 50 konstruiereen Gegensatz von 
Politik und Planung gelangt Tenbruck zu 
einer umfassenden Diskreditierung ,linker. 
Phnung, der er einen weitgehend von be­
wußter Steuerung freien Gang der gesell­
schaftlichen Enrwicklung als narurlichere Va­
riante entgegenhält. Hinter dieser Planungs­
verteufelung steht letztlich die Preisgabe jeg­
lichen Anspruches auf eine gesellschaftliche 
Praxis, die sich nicht blind- wirkenden Ge­
setzmäßigkeiten überantworten will. Den 
»im Ganzen undurchschaubaren Zusammen-
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2JO hange(n) der gesellschafrlichen Wirklichkeit­

(5. (40) ist vielleicht durch. Planung tatsäch· 

lich nur schwer beizukommen: Tenbruck 
scheint allerdings auf eine ErheHu ng die~es 

Dunkels lieber gleich ganz verzichten zu 

wollen. 

5. Deudicher als Hennis h.ält Nevil Johnson 

in seinem Beitrag ~Zur Bewertung VOn Herr­

schaft. (Bd . I, S. 1>-8t) an den Maximen des 

liberalen RechlSsl3ates fesr, dessen Sinn nicht 

sei, "die Bürger gut zu machen. (S. 4.9). Wohl 
gehr es Johnson um die Veneidigung von 

Herrschaft gegen die Versuche ihrer primi­

piellen Infragestellung und gegen den Weg­
fall von Herrschaft in der. Versorgungsan­

sul!" (S. 67) Staat (.Herrschaft fäUt ins Leere 

wegen der gestaltenden, umveneilcnden, 

schaffenden Eigenschalten des modemen Re­

gierungshandelns., S. 73)'· Johnson legt aber 

Wen auf den Herrschalrsbegriff des demo­

kratischen VerfassungsStHteS, der geprägt sei 

durch: die .. Belonung des Prozeduralen ... (S . 

jO), die bewußte Unterscheidung zwischen 

Herrschenden und Beherrschten und zwi­

schen politischer und privater Sphäre (.poli. 

cics are the public actions of priv;IIC men., S. 

61). Da Johnson die »Zustimmungsbedürf­

tigkeit der Herrschahn (S. 49) nicht in Frage 
stellt - so könnte Kielmansegg cinwenden -, 

bleibt seine Strategie der Seelenmassage aber 

vermudich wirkungslos . 

Gegen den von J ohnson herausgestellten 

prozcduralen Charakter einer rechtsuarli­

ehen Verfassung argumentien Ulrieh Scheu­

ner (Bd. 2, Die Funktion der Verf~ssung für 

den Bestand d~r politischen Ordnung). Die 

Verfassung lebt ihm zufolge nicht aus den in 

ihr fjxiencn Verfahrensformen. Als ein nor­

mauver Zukunhsenrwurf iiußen sie vielmehr 

die "Prinzipien und Werle ... , in denen sich 

die Artgehörigen des Gemeinwesens zuS3rn-

M'I7_ beklagt, Gcselzg.bung se, zum .Prozeß· 
5'euerun~,nmumenl (Bd. I, S. 97) geworden 
(ähnlich Scheuner, Bd. J, S. lOS). Thomas EII­
wein weist in seiner Rezension zUI""h, da"u f 
hin, Klagen dieser An orientienen sich an den 
Wun5(htr'.iumen bestimm.er Denkschulen des 
19. Jahrhunderts über die reine Ordnungsfunk­
,ion von Rechtsnonnen (pVS )/78. S. 398 fl.) . 
Mi, dem Verlültnis Von lc-galitä. und Legitimi­
,.t!Mo{":lliü, .Is verfassung.recntlichem Problem 
ht sich in kri,ischer Absichl immer wieder UI­
rich K. Preuß beschltigt. Zulctzt: Politisches 
Ethos und Verfassung, in: Heinz Briiggeml!ln 
u. z., Obcr den Mangel .n polili.cher K.ultur in 
Deutschland, Bedin t978, $. ,6 H.; Die Aufrii­
nung der Nornulit.t, in: Kursbuch 56, Berlin. S. 
r 5 H. 

menfinden. (S. I I I). Die Verfassung ist Wer­

t.konzept, aber auch institutionalisierle Vor­

beugung gegen Zustände der Unregierbar­
keil. Denn in dem Maße, in dem aultretende 

Probleme in der Verassung (wenigStens per­

spektivisch) erfaß. werden, gewinnt nach 

Scheuner der Sllal an Handlungsfiihigkeit. 

Eine deran funktionell überladene Verfas­

sung hat für Formen diskursiver Willensbil­

dung allerdings keinen Platz mehr. Der un­

bedingte Glaube an die Steuerungskraft ver­

fassungsmäßiger Festlegungen gegenüber 

dem politischen Pro2.eß birgt die Gefahr in 

sich, daß die Verfassung aufgrund ihrer 

Oberladenheit ihre Gemeinschaftswene mit 

Miliran2. gegenüber Opponenten durchsetzt. 

Scheuners Entwurf nötigt die Legalität, zur 

Moralität ein asymptotisches Verhältnis zu 

gewinnen' . 

6. Von dcn beiden denkbaren Therapien ge­

gen die Unregjerbarkcit : der Steigerung 

staatlicher 51cuerungsfähigkeit und der Ent· 

lasmog des Systems von Erwartungen und 

Verpnichmngen (Anspruchs reduktion)', be­

VOr1.ugcn die Autoren die letzte'. Daß dcm 

Staat nicht mehr und mehr Forderungen aul­

gebü rder werden dürften, vielmehr der Bil r­

ger als selbsrveramwonlich h~ndelndcr 

Mensch gefordert sei, wiederholt sich in vie­

len Wendungen. Dcr Zerfall traditioneller 

Tugendcodices (Bd. " Kielmansegg, S. 11 S) 
wird ebenso beklagt wie die Schwächung des 

religiösen Gb.ubens und der ethischen Postu­

late (Bd. I, Johnson, S. 70) und das .. Abbrök· 
kein des Sinnes für das Verpfüchtetsein unter 

den Bürgern seJbSt~ (ders ., S. 74) ; hingegen 

wird ennnert an die bürgerliche Gehorsams­

p(Jichl (ders., S. 70) oder allgemeiner: an die 

• Tugend der Bürger~ (Bd. t, Hennis S. '.9S), 

zu der nichl zuietzi .Anstand, Pflicht und 

Treue« (Bd. I, Tenbruck 5. 147) zählen. 

6 Claus Offe, > Unregierb:ukeit. - Zur Renaisso.ncc 
konservativer Krisenthooricn, in: Jiirgcn Haba­
mas, Stichworlc zur ,Gcinigen Situalion der 
Zeit., ßd, I, N,uon und Republik, F~n\(fun am 

Main '979, 5. '99, J01. 

Für WoUg.ng Bockenfördc (Bd. I, Die polillsche 
Funktion win"h.ftlich SOZialer V""bände und 
Interc«en'r'.igu in deT sozialStllUichen Dem4>­
kr.uie, S. 2' 3-' H) schlidlt Entlastung des SI331e5 
auen ein. auf den in kon.ervJIÖVCn Kreisen g~heg­
ten Tr:tum ciner ,verstuclichung. der TJrilp.n­
ncr Zu verzieh,en .• Der 5Uru, quo b>r ein rela.;­
vrs Maß aJI Verniinltig)<eit. (S. Ip). OrT sozial­
polilisehe Kompromiß, zu dem Böckenfi>rde ne­
ben der Tanffreih";t .uth die InvCSlilionsfrcih6. 
z.thh, <ei vor .nich. einvernehmlicher System'n­
dcrung. (5. lj4) Zu schü.zen. 
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Doch der Verfall der Wen bilder und Verhal­
tensmuster, auf die die Konservativen rekur­
rieren, läßt sich von ihnen nicht aufhalten . 

Ihr Dilemma .besteht ja gerade darin, daß sie 
jene Traditionen und Regeln des kollektiven 

Lebens. in deren Namen sie gegen Rdorm­
politik und andere Erscheinungsformen des 
politischen ,Rationalismus. zu Felds ziehen, 
weder renen noch neu kreieren können. i . 

Nicht rellen - weil das dem politisch-ökono­

mischen Sieg des Bürgenums einhergehende 

bürgerlichen Denken von Anbeginn ein auf­
klärerisches, auf die EmZ3uberung der Welt 
gerichtetes war, das alle traditionalen Gehalte 

vorbü rgerlicher Gesell schalt sorganisation 
auslölchre. Mit dem .Geisl der Rechenhal­
tigkeit" (Max Weber) setzte sich ein sittlich 
neutralisiertes, an egoistischer Zweckverfol­
gung orientienes Handelns der Individuen 

durch. Gegen Ende des 20. JahrhundertS an 

Halrungen zu appellieren. die gru ndlegende 
Bedeutung nur im mittelalterlich-religiösen 
Rahmen haben konnen, heißt, einen fonge­

schrinencn Kapitalismus mir der geistigen 
Basis vorbürgerlicher Epochen kombinieren 
zu wollen. 

Nicht neu kreieren - weil. solange es erklär­

tes Ziel der konservativen Krisenliteratur ist, 
eine Thenpie für den bilrgerlich-kapicalisti­
sehen Staat zu entwickeln, das Heilmittel für 
diese Kur nicht außerhalb dessen Horizontes 
gewonnen werden kann. Was zur Quelle der 

8 Off~ (Anm. 6), S. )! 0, 

9 Nicht nur don. Wie d.r Beilng von Christ;"" 
Stard, (ZRP '979, S. l09lf.) zeigt , wird die 
A rgu mentar; on der U nregierb~r k~its -1M eoreti· 
kcr bereitwillig in der juri!tischen Li,crarur auf· 
genommen, um .in . Ubermoß an Rcch,<.St.:La" 

Erneuerung der vielbes>ch worenen inneren 
Moriv:l.rioncn werden könnte, wird nicht 
ausgefühn, es bleibt bei hilnos wirkenden 

Appellen an die Vernunlt und Einsichtsfähig­

hit der Bürger, z. T. gepaart mir deurlichen 
Hinweisen, daß bei Nichtcrfüllung dieser 
Anlordcrungen .vemiinhiges< Verhalten er­
zwungen werden müsse (Bd. I, Hennis S. 
11 ) . 

Die Analysen der Auroren und ihre Forde­
rungen (Renaissance des tugendhaften Bii r­
gers, Erweiteru ng exckutivischer Möglich­

keiten, Reduzierung der Staats3u(gaben und 

der staadichen Planung "'-ugunsten ökonomi­
scher Selbststeuerungsprozesse) können 
zwar d ie These von einer umfassenden Krise 
der westl iehen Staaten nicht überzeugend be­
legen: er.lkonservatives Harmoniedenken 
überschätzl zuweilen die praktische Bedeu­

Nng der angeführten Umstände. Aber zwei­
fellos werden die Uberlegungen der Autoren 
in der Tagespolitik wichtiger werden.' Uber 
weite Strecken lesen sich die Beiträge wie ein 

theoretisches Vorspiel der Politik einer deut­
schen Margaret Thatcher. Mehr noch: in ei­
ner relativ stabilen Phase politischer Ent­
wicklung könme wieder einmal Teilen der 
konservat iven Intelligenz die Aufgabe zufal­
len, die Notwendigkeit weitgehender Beseiti­

gung grundlegender Freiheitsrechte in Kri­
senzeilen >vorzudenkell <. 

Hors! Dreier/Heinz Uthman» 

zu bckl~en . ,.Wenn d;e Konsequenzen der Frei­
heit mehr und mehr sozi.ISla.tlieh .bgefangen 
werden, wird die Illusion Ileniltr .. Freiheit könne 
auf die D auer ohne Selbnveranrwonung beste­
hen. (5 . ll}). 

2Jl 
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